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Stellungnahme 
zum Entwurf einer Verordnung über die Einrichtung von Distanzunterricht 
(Distanzunterrichtsverordnung – DistanzunterrichtsVO) 
Ihre Mail vom 19.08.2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit, zu dem o.g. Entwurf Stellung zu nehmen. Dem kommt die 
GGG NRW gern nach. 
 
 
Die GGG NRW begrüßt die Klarstellung des VO-Entwurfs hinsichtlich der Einrichtung und Or-
ganisation von Distanzunterricht ausdrücklich.  
 
Insbesondere die Regelung des § 2(2), Satz 1, wonach die Schulleitung im Rahmen klarer Vor-
gaben über die Einrichtung von Unterricht mit räumlicher Distanz entscheidet, ist gegenüber 
der Praxis der Vorgängerregierung eine wichtige Klarstellung und ein bedeutender Fortschritt. 
 
Die weiteren Regelungen der §§ 3 – 6 lassen erkennen, dass die Erfahrungen der Schulen in 
der Zeit der Pandemie ausgewertet und aufgegriffen wurden. 
 
Allen Beteiligten ist dennoch zu wünschen, dass die VO in den kommenden Monaten mög-
lichst selten Anwendung finden muss, da insbesondere die Schulen an herausfordernden 
Standorten die Erfahrung machen mussten, dass die Schülerinnen und Schüler im 
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Distanzunterricht nicht nur fachliche Nachholbedarfe aufgebaut haben, sondern auch in ihrem 
schulisch-sozialen Leben beeinträchtigt waren. 

 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
 
Rainer Dahlhaus 
Mitglied im Landesvorstand 


